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1 Gemeinsam für mehr Sicherheit 

1.1 Gefahren im Bahnverkehr 

Jeder Unfall ist einer zu viel. Allein im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe sind es gemäss SUVA über 50‘000 

im Jahr. Die Komponente «Bauen in Bahnnähe» erhöht den Gefahrenbereich erheblich und wird als zu-

sätzliche Gefahr oft unterschätzt. Im Vergleich zum Strassenverkehr hat ein Auto die Möglichkeit, auszu-

weichen – ein Zug nicht. Zudem haben Schienenfahrzeuge  einen wesentlich längeren Bremsweg. 

Hinzu kommen die 15’000 Volt der Fahrleitung: Unfälle unter Einschluss der Fahrleitung enden leider 

meist tödlich.  

 

 

1.2 Grundsätzliche Sicherheitsüberlegungen 

Bei der Montage bzw. Demontage von Baugespannen gilt es, den örtlichen Gefahrenbereich genau zu 

analysieren. Dabei sind sämtliche möglichen Gefahren zu ermitteln.   

1.3 Sicherheitsauflagen der Schweizerischen Südostbahn AG 

Gemäss Art. 18m des Eisenbahngesetzes (EBG) bedürfen Bauten und Anlagen Dritter, welche 

• Bahngrundstücke beanspruchen oder an solche angrenzen, sowie 

• die Betriebssicherheit beeinträchtigt könnten,  

der Zustimmung der betroffenen Bahnunternehmung. Es handelt sich somit um eine eisenbahnrechtliche 

Spezialbewilligung, ohne die das Bauvorhaben nicht realisiert werden darf. 

2 Meldepflicht 

2.1 IST-Zustand 

Das Baugespann wird üblicherweise meist vor der Publikation im Amtsblatt (gemäss EBG Art. 18m) bzw. 

vor dem Zusenden der Bauanzeige an die SOB zwecks Stellungnahme errichtet. Folglich ist es unmög-

lich, dem Unternehmen Auflagen zur Bahnsicherheit seitens SOB bezüglich der Montage des Bauge-

spanns aufzuerlegen.  
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2.2 Meldepflicht an die SOB 

Um die Bahnsicherheit jederzeit gemäss EBG Art. 18m zu gewährleisten, ist die SOB zwingend 2 Wo-

chen vor der Montage des Baugespanns zu informieren. Anschliessend hat das Unternehmen die not-

wendigen SOB-Sicherheitsauflagen umzusetzen. 

Wichtig: 

Ein Baugespann in Bahnnähe darf nicht ohne Bewilligung der SOB aufgestellt werden. 

Das Baugespann ist ein Bestandteil des Bauprojektes und fällt ebenfalls unter Art. 18m des EBG. 

 

 

2.3 Vorgehen: Meldung an die SOB vor der Erstellung des Baugespanns 

Die zuständige bewilligungspflichtige Behörde (Kanton, Gemeinde usw.) informiert die jeweilige Bauherr-

schaft bei Kenntnisnahme von einer Baueingabe in Bahnnähe über die Meldepflicht bei der SOB bezüg-

lich Bahnsicherheit. Dies geschieht noch vor der Erstellung des Baugespanns.   

 

Mögliche Sicherheitsauflagen: 

• Ein SOB-Sicherheitswärter begleitet die Baugespann-Arbeiten in Bahnnähe, um die Bahnsicher-

heit sicherzustellen. 

• Die SOB klärt ab, ob man die Metallvisiere erden muss. 

• Die SOB klärt ab, ob die Visiere eventuell das Lichtraumprofil verletzen. 

• Die SOB klärt ab, ob der gewünschte Erstellungstermin möglich ist bzw. sich mit eigenen SOB-

Projekten überkreuzt.  

2.4 Prozess: Baubewilligungsverfahren (Vorprüfung, Publikation und Aussteckung) 

Das Baubewilligungsverfahren ist in der Regel unterteilt in ein Anzeigeverfahren und ein ordentliches Ver-

fahren. 

Bauvorhaben im Anzeigeverfahren sind in der Regel weder auszustecken noch zu publizieren. 
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Ordentliches Verfahren: 

• Vorprüfung 

Eingehende Gesuche sind von der örtlichen Baubehörde und den kantonalen Fachstellen auf 

ihre Vollständigkeit zu prüfen. Allfällige Ergänzungen der Unterlagen sind innerhalb einer vorge-

gebenen Zeit (gemäss Weisung der jeweiligen Baubehörde) beim Gesuchsteller nachzufordern. 

 

• Information an die SOB 

Die SOB ist von den Projektverantwortlichen über die baldig zu erwartende Aussteckung (Bauge-

spann) mit einer Vorlaufzeit von mindestens 2 Wochen zu informieren. Die Bauvisiere dürfen 

ohne Einwilligung der SOB nicht aufgestellt werden. Es besteht sonst eine Gefährdung der Bahn-

sicherheit. 

 

• Publikation und Aussteckung 

Das Bauvorhaben ist nach erfolgter Freigabe der SOB durch die Bauherrschaft auszustecken. 

Die Gemeinde publiziert das Bauvorhaben im Amtsblatt und legt dieses während einer festgeleg-

ten Zeit (gemäss Weisung der jeweiligen Baubehörde) öffentlich auf. 

 

• SOB-Stellungnahme zum Baugesuch 

Gemäss EBG Art. 18m ist der SOB das Baugesuch zur Stellungnahme zuzustellen. 

Es handelt sich somit um eine eisenbahnrechtliche Spezialbewilligung, ohne die das Bauvorha-

ben nicht realisiert werden darf. Die SOB-Stellungnahme ist zudem ein zwingender Bestandteil 

der Baubewilligung. 

 

Mindestens 5 Wochen vor Baubeginn muss die Bauherrschaft mit der SOB einen Termin für die 

Baubesprechung vor Ort vereinbaren. Bei der Baubesprechung sind die ausführenden Unterneh-

mer  soweit notwendig (gemäss Einladung von SOB) ebenfalls anwesend. 

 

2.5 SOB-Kontakt 

Die SOB können Sie im Zusammenhang mit der Montage bzw. Demontage eines Baugespanns wie folgt 

kontaktieren: 

Schweizerische Südostbahn AG 

Andreas Thoma 

Fachverantwortlicher Bauten 

Stationsstrasse 52 

8833 Samstagern 

 

Direkt: +41 58 580 72 53 

oder anlagenmanagement@sob.ch  

 

 

Für mehr Sicherheit und weniger Unfälle braucht es den Einsatz und die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten. (SUVA) 

 

 

mailto:anlagenmanagement@sob.ch
mailto:anlagenmanagement@sob.ch
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3 Mögliche Auflagen für Arbeiten in Bahnnähe (Bauten Dritter) 

Gemäss Art. 18m vom Eisenbahngesetz (EBG) 

 

LSV (Eisenbahnlärm) Gemäss Art. 34 der Lärmschutzverordnung (LSV, SR 814.41) 

muss die Bauherrschaft von neuen oder wesentlich geänderten 

Gebäuden den Nachweis erbringen, dass die Belastungsgrenz-

werte gemäss Anhang 4 LSV eingehalten werden. Es ist Sache der 

Baubewilligungsbehörde, diesen Nachweis zu verlangen und die 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der LSV zu prüfen. Die 

Kosten für den Nachweis, sowie für allfällig notwendige Massnah-

men zur Einhaltung der Grenzwerte, trägt die Bauherrschaft (Art. 

31 LSV). Allfällige Lärmschutzwände, die ein Näherbaurecht erfor-

dern, müssen die Anforderungen der Schweizer Norm SN 671250b 

(SNV-VSS) erfüllen.  

NISV  

Nichtionisierende 

Strahlung 

Nichtionisierende Strahlung: Für die Beurteilung ist ein Nachweis 

für die Einhaltung der NISV erforderlich. Dieser stützt sich auf drei 

relevante Verordnungen, Normen ab (neuste Version): 

• SR 814.710 Verordnung über den Schutz vor nichtionisieren-

der Strahlung (NISV) 

• EN 50110 Betrieb von elektrischen Anlagen (ESTI) 

• EN 50121 Bahnanwendungen – Elektromagnetische Verträg-

lichkeit (ESTI)  

Im Sinne der Vorsorge sollte wenn immer möglich der in der Ver-

ordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vorgege-

bene (hier erwähnte) Anlagegrenzwert eingehalten werden. Hin-

sichtlich der Auswirkungen auf Maschinen, Geräte und EDV-

Anlagen ist die Bauherrschaft selber dafür verantwortlich, die ent-

sprechenden Vorkehrungen gegen störende Einwirkungen aus 

dem Bahnbetrieb zu treffen. 

Für die NISV-Berechnung relevante Teile sind auszuweisen und im 

Nachweis/ Berechnung der zu erwartenden Magnetfeldemissionen 

aufzuführen. 
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Körperschall / Erschütterungen Für die Beurteilung von Erschütterungen und abgestrahltem Kör-

perschall liegen keine einschlägigen bundesrechtlichen Bestim-

mungen vor. Gestützt auf das Vorsorgeprinzip (Art. 21 des Umwelt-

schutzgesetzes, USG, SR 814.01) hat die Bauherrschaft selber für 

einen angemessenen baulichen Schutz gegen Erschütterungen 

und Körperschall zu sorgen und steht diesbezüglich auch in der 

Verantwortung. Insbesondere ist auf eine möglichst erschütte-

rungsunempfindliche Bauweise zu achten. 

Für Schäden aufgrund Erschütterung und abgestrahltem Körper-

schall, der zum Zeitpunkt des Bauvorhabens bereits bestand, und 

die auf ungeeignete Bauweise zurückzuführen sind, kann die SOB 

nicht belastet werden, wie auch das EBG Art. 19, 21 - Sicherheits-

vorkehren. Im Schadenfall bei Nichtbeachtung trägt die Bauherr-

schaft die Kosten.  

Bepflanzung Bäume und Pflanzen sind so zu unterhalten und zurückzuschnei-

den, dass diese nicht in das Lichtraumprofil der Bahn hineinragen 

und die Bahnanlagen nicht gefährden. Das Reglement I-20025: 

«Unterhalt der Grünflächen: Wald, Gehölze und Einzelbäume» 

muss zwingend eingehalten werden.   

Näherbaurecht Falls der Neubau ein Näherbaurecht erfordert, muss ein Eintrag ins 

Grundbuch vor Baubeginn erfolgen. Die Entschädigung wird im 

Rahmen des Grundbucheintrages festgelegt. 

Bestand eines Grenzhages mit 

Nebenleistungspflicht 

Es muss nach Abschluss der Bauarbeiten ein 1.20m hoher, massi-

ver Hag mit Unterhaltspflicht zu Lasten des Baugrundstücks erstellt 

werden. Der Eintrag ins Grundbuch erfolgt auf Kosten des Eigentü-

mers des Baugrundstücks. 

Bestand eines Grenzhages mit 

Nebenleistungspflicht 

(bestehender Hag SOB) 

Der bereits bestehende Hag der SOB, muss von der Bauherrschaft 

inkl. vollständiger Unterhalts- und Erneuerungspflicht übernommen 

werden. Der Hag muss der neuen baulichen Situation und den ent-

sprechenden Sicherheitsbedürfnissen auf Kosten der Bauherr-

schaft angepasst werden. Grundsätzlich wird ein 1.20m hoher und 

massiver Hag entlang der Parzellengrenze verlangt. 

Der Eintrag ins Grundbuch erfolgt auf Kosten des Eigentümers des 

Baugrundstücks.  

Zustandsaufnahme Vor Baubeginn hat eine Kontrollmessung der Gleisanlage (Masten 

und beide Schienen) entlang dem Baugrundstück in einem Raster 

von 5m zu erfolgen. Während der Bauzeit muss ein entsprechen-

des Kontrollmessprogramm erstellt werden. 

Der Zustand der übrigen Anlageteile (z.B. Kabelkanal, Gehweg, 

Böschung) muss ebenfalls vor Baubeginn dokumentiert werden. 

Standsicherheit der Bahn-bö-

schung 

Die Standsicherheit der Dammböschung muss jederzeit gewähr-

leistet sein. Der Bauherr hat der SOB den entsprechenden Nach-

weis zu erbringen. Diese Berechnungen müssen durch einen 

Prüfingenieur auf Kosten des Bauherrn bestätigt werden. 
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Verankerung der Mauer Allfällige im Grundstücke der SOB verbleibenden Anker müssen 

bewilligt und gemäss den üblichen Ansätzen entschädigt und im 

Grundbuch eingetragen werden. Eine temporäre Verankerung kann 

via Vertrag vor Baubeginn mit der SOB geregelt werden. 

Baustellensicherheit  

(allgemein) 

Der Zugsverkehr muss jederzeit sicher und ohne Behinderungen 

gewährleistet sein.  

Baustellensicherheit (Gefahr  

des elektrischen Stroms) 

Die Schutzmassnahmen beim Betrieb von Kranen, Hebezeugen 

und Baumaschinen in der Nähe von Bahnanlagen gemäss den 

Vorgaben der SUVA (Form 4838) resp. R RTE 20600 müssen ein-

gehalten werden. 

Aus heutiger Sicht muss ein Schutzgerüst erstellt werden. 

Die Planung des Schutzgerüstes und die allfällige Erdung der 

Krane und der weiteren Baumaschinen muss vor Baubeginn mit 

der SOB abgesprochen werden. 

Das Schutzgerüst und die damit verbundenen SOB-Aufwände er-

folgen auf Kosten der Bauherrschaft.  

Baustellensicherheit  

(Gleisbereich) 

Bei Arbeiten in Gleisnähe (ab Gleisachse bis 5m Abstand) müssen 

die Sicherheitsmassnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich (R RTE 

20100 des VöV) eingehalten werden. 

Bei diesen Arbeiten muss zwingend ein Sicherheitschef, der nöti-

genfalls durch einen Sicherheitswärter unterstützt wird, auf der 

Baustelle anwesend sein. Die Kosten gehen zu Lasten der Bau-

herrschaft.  

Die SOB kann jederzeit, auch während der Bauphase, entspre-

chende Sicherheitsmassnahmen verlangen. 

Aushubmaterial Das Aushubmaterial darf das Bahnterrain nicht gefährden (Rut-

schungen, herunterkollernde Steine etc.). Es sind genügend Si-

cherheitsmassnahmen zu treffen. 

Der Bauplatz ist gegenüber dem Bahnterrain durch geeignete  

Massnahmen (Bauwand, Schutzgerüst, Abschrankungen etc.) ab-

zugrenzen.  

Schutzgerüst  Beim Bau eines Gerüstes sind Schutzvorkehrungen zu treffen, da-

mit mit längeren Stangen ein Mindestabstand von 5m zum nächst-

gelegen spannungsführenden Teil der Fahrleitung nicht unterschrit-

ten wird. Bei der Verwendung eines Stahlbaugerüstes muss dieses 

durch den Fahrleitungsdienst geerdet werden. Die Freigabe vom 

Schutzgerüst erfolgt durch SOB Fahrstrom.  

Meteorwasser Während und nach den Bauarbeiten darf dem Bahnterrain kein zu-

sätzliches Meteorwasser zugeführt werden. Es sind die dazu not-

wendigen baulichen Massnahmen auf Kosten der Bauherrschaft zu 

treffen. Das Bahnterrain sowie das Schotterbett und die übrigen 

Einrichtungen der Bahn dürfen durch die Bauarbeiten nicht verun-

reinigt werden. 



Schweizerische Südostbahn AG Seite 10 von 10  

Standfestigkeit Bahndamm / 

Fahrleitungsmasten  

Vor Baubeginn ist am Gleis und an den Fahrleitungsmasten durch 

ein neutrales Ingenieurbüro eine Kontrollmessung (Nullmessung) 

vorzunehmen. Die Abstände der Messpunkt und das Intervall für 

die weiteren Kontrollmessungen werden anhand des Baupro-

gramms festgelegt. Die Abschlussmessung darf frühestens 2 Mo-

nate nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgen. Die Kosten der 

Vermessung sowie der Sicherheitswärter (Bahnwache) gehen zu 

Lasten der Bauherrschaft.  

Sichtbare Elemente Sichtbare Elemente auf dem Bahnhofareal, Personenunterführun-

gen (z.B. Leitungskanal) etc. müssen konstruktiv wie optisch mit 

der SOB vor der Ausführung abgestimmt werden. Sichtbare Ele-

mente dürfen ohne Zustimmung der SOB nicht ausgeführt bzw. 

montiert werden. 

Haftung bei 

Beschädigung 

Die Bauherrschaft hat das Risiko der Beschädigungen der Bahnan-

lagen und Bahnbauten sowie der Beeinträchtigung des Bahngebie-

tes mit einer Bauherrenhaftpflichtversicherung zu versichern. Im 

Schadenfall trägt der Bauherr die Beweislast, dass er den Schaden 

nicht zu vertreten hat.  

Überbindung auf Rechtsnachfol-

ger 

Sämtliche hier aufgeführten Bedingungen und Auflagen sind auf ei-

nen allfälligen Rechtsnachfolger zu überbinden unter Schadener-

satzpflicht zulasten der Bauherrschaft bei Unterlassung.  

Pläne des ausgeführten Werkes Die Pläne des ausgeführten Werkes (Bauvorhaben inkl. aller Werk-

leitungen) sind mit der Abschlussmeldung durch die Bauherrschaft 

innert Monatsfrist der SOB zu zustellen. 

Abschlussmeldung Das Ende der Bauarbeiten ist der SOB durch die jeweilige Bauherr-

schaft zu melden. 

 

Wichtig: 

Für Leitungsquerungen bzw. Erdsondenbohrungen im Tunnelbereich der SOB, werden zusätzliche Aufla-

gen notwendig. Für diesbezügliche Abklärungen, bitten wir Sie uns zu kontaktieren.  

3.1 Sicherheitspersonal 

Für Arbeiten in Bahnnähe ist Sicherheitspersonal notwendig, damit die Bahnsicherheit gewährleistet ist. 

Das Sicherheitspersonal ist mit einem Vorlauf von 20 Arbeitstagen über das Antragsformular für Sicher-

heitspersonal auf der SOB Website (www.sob.ch) zu bestellen. Ihre Anfrage prüfen wir schnellstmöglich 

und geben Ihnen eine Rückmeldung. 

3.2 SOB-Kontakt 

Die SOB können Sie im Zusammenhang mit geplanten Arbeiten in Bahnnähe wie folgt kontaktieren: 

Schweizerische Südostbahn AG 

Andreas Thoma 

Fachverantwortlicher Bauten 

Stationsstrasse 52 

8833 Samstagern 

 

Direkt: +41 58 580 72 53 oder anlagenmanagement@sob.ch

 


